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 Veröffentlicht am 26.01.1998

Norm

DSt 1990 §1

RAO §9 Abs1

Rechtssatz

Der Umstand, daß in zwei zusammenhängenden Rechtssachen - Konkurs und fahrlässige Krida derselben Person - ein

Ehepartner Masseverwalter ist und der andere trotzdem die Verteidigung des Gemeinschuldners im Kridaverfahren

übernimmt, ist geeignet, aufgrund des wesensnotwendigen Naheverhältnisses zwischen Eheleuten den Anschein einer

Interessenskollision und unechter Doppelvertretung zu erwecken.
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